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811-1-4-A 

Vierte Verordnung 
zum Vollzug des § 60 des 

Schwerbehindertengesetzes 

Vom 22. Mai 1985 

Auf Grund des § 60 Abs. 4 Satz 1 des Schwer
behindertengesetzes in Verbindung mit § 1 der Ver
ordnung zur Ausführung des Schwerbehinderten
gesetzes (BayRS 811-1-1-A) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 
folgende Verordnung: 

§1 

Der Vomhundertsatz für die Zeit ""om 1. April bis 
31. Dezember 1984 beträgt 3,92. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1985 in Kraft. 

München, den 22. Mai 1985 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 

Franz Neu bau er, Staatsminister 



158 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.l0/1985 

2124-1-4-1 

Achte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Vollzug des Hebammengesetzes 

Vom 28. Mai 1985 

Auf Grund der §§ 18 und 25 des Hebammengeset
zes vom 21. Dezember 1938 (BayBS ErgB S. 78, 
BayRS 2124-1 -1) erläßt das Bayerische Staatsmini
sterium des Innern mit Zustimmung des Bayeri
schen Staatsministeriums der Finanzen folgende 
Verordnung: 

Kindes Hilfe leisten konnte. War DM 

§1 

Die Verordnung über den Vollzug des Hebam
mengesetzes vom 2. Dezember 1970 (GVBl S. 663, 
BayRS 2124- 1-4-1), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 24. März 1982 (GVBl S. 198), wird wie folgt 
geändert: 

Abschnitt Ades Gebührenverzeichnisses für Heb
ammenhilfe außerhalb der gesetzlichen Kranken
versicherung (Anlage zu § 1 Abs. 1) erhält folgende 
Fassung: 

,,A. Leistungsgebühren 

DM 

1. Hilfeleistung bei einer Geburt 
bis zu acht Stunden 190 bis 360 

2. Hilfeleistung bei einer Zwillingsge 
burt, einer regelwidrigen Geburt, 
einer Geburt mit Episiotomie, einer 
Geburt mit Blutungen und deren 
Folgen oder Eklampsie, mit einer 
Lösung der Nachgeburt oder mit 
Wiederbelebung des Kindes ver
bundenen Geburt 
bis zu acht Stunden 210 bis 410 

3. Hilfeleistung bei einer Geburt von 
Drillingen oder mehr Kindern 

bis zu acht Stunden 240 bis 445 
4. Hilfeleistung bei einer Fehlgeburt 

bis zu vier Stunden 110 bis 190 
5. Die Gebühr nach den Nummern 1 

bis 4 erhält die Hebamme auch, 
wenn die werdende Mutter vor Be
endigung der Geburt oder Fehlge
burt in ein Krankenhaus aufge
nomme n wird und die Hebamme 
dort keinen weiteren Beistand lei
stet. Die im Krankenhaus zur wei
teren Hilfeleistung zugezogene 
freiberuflich tätige Hebamme er
hält ebenfalls die Gebühr nach den 
Nummern 1 bis 4. 

Die Gebühr nach den Nummern 1 
bis 4 erhält die Hebamme auch, 
wenn sie erst nach der Geburt oder 
Fehlgeburt, jedoch vor Vollendung 
der Versorgung der Mutter und des 

beim Eintreffen der Hebamme die 
Versorgung der Mutter und des 
Kindes schon vollendet, so erhält 
s ie die Gebühr nach Nummer 8. 

6. Jede weitere angefangene Stunde 
in den Fä llen der Nummern 1 bis 4 16 bis 20 

7. Untersuchung des Säuglings und 
Eintrag der Befunde im Untersu-
chungsheft für Kinder nach den 
"Kinderrichtlinien" in der Neufas
sung vom 31. Oktober 1979 

8. Vorgeschriebener Wochenbesuch 
und weiterer auf Grund ärztlicher 
Anordnung oder wegen verzögerter 
Abheilung des Nabels ausgeführter 
Wochenbesuch einschließlich aller 
damit verbundenen Verrichtungen 
a ) im Krankenhaus 
b) in der Wohnung 

9. Notwendiger Wochenbesuch nach 
einer Fehlgeburt 

10. Sonstiger Besuch (insbesondere 
Hilfeleistungen bei Schwanger
schaftsbeschwerden oder bei We
hen, die vor der Geburt oder Fehl
geburt und zeitlich nicht zusam
menhänge nd mit ihr auftreten, so
wie alle damit verbundenen Ver
richtungen) 
je angefangene Stunde 

11. Beratung 
a) durch Telefon 
b) in de r Wohnung der Hebamme 

12. Wird die Hebamme an Sonntagen, 
gesetzlichen Feiertagen oder wäh
re nd der Nachtzeit (20 Uhr bis 8 Uhr) 
in Anspruch genommen, so erhöht 
sich die Gebühr nach Num mern 10 
und 11 um einen Zuschlag von 100 
v. H. 

13. Ärztlich angeordnete kardiotoko
graphische Uberwachung 

14. Geburtsvorbereitung 
Für die auf Anordnung des Arztes 
mit Schwangeren durchgeführte 
Geburtsvorbereitung erhält die in 
einer Hebammenlehranstalt oder 
einer Krankenanstalt für Geburts
hilfe entsprechend ausgebildete 
oder fortgebildete Hebamme pro 
Unterrichtsstunde (60 Minuten) 
bei Gr uppengymnastik 
bei Einzelgymnastik 

7 bis 13 

16 bis 24 
25 bis 40 

15 bis 19 

16 bis 24 

5 bis 8 
8 bis 15 

16 bis 22 

12 bis 17 
19 bis 31 
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15. Wachen bei Schwangeren außer
halb der Zeit der Geburt oder bei 
einer Wöchnerin 
je an gefangene Stunde 

DM 

Tagwache 15 bis 19 
Nachtwache oder Wache an Sonn-
tagen und gesetzlichen Feiertagen 19 bis 24 
Daneben kann eine Gebühr nach 
Nummer 10 nicht berechnet wer-
den. 

16. Ausstellen einer Bescheinigung 
ohne Untersuchung 6 

17. Anmelden beim Standesamt 6 bis 10" 

§2 
Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1985 in Kraft. 

München, den 28. Mai 1985 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. Kar! Hili e r m eie r, Staatsminister 

2210-8-2-6-K 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der 

Voranmeldefristenverordnung 

Vom 29. Mai 1985 

cc) Denkmalpflege Auf Grund von Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 und Art. 10 Abs. 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags 
über die Vergabe von Studienplätzen (BayRS 
2210-8- 2-K) erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus folgende Verord
nung: 

dd) Getränketechnologie 
ee) Kerntechnik 
ff) Städtebau . 

gg) Umweltschutz-Technik" 

§ 1 
§2 

159 

Die Anlage der Verordnung über die Festsetzung 
von Voranmeldefristen für nichtzulassungsbe
schränkte Studiengänge (Voranmeldefristenver
ordnung - VA V) vom 15. April 1983 (GVBl S. 253), ge
ändert durch Verordnung vom 5. Juni 1984 (GVBI 
S. 231), wird in Nummer 1 wie folgt geändert: 

IDiese Verordnung tritt am 1. Juli 1985 in Kraft. 
2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 1985/86. 

Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

,,f) Aufbaustudiengänge: 
aa) Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften 
bb) Chemie-Ingenieur-Technik 

München, den 29. Mai 1985 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

LV. Dr. Be r g hof er - W e ich n e r 
Staatssekretärin 
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Zehnte Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulvergabeverordnung 

Vom 31. Mai1985 

Auf Grund von Art. 4 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 und 
Art.lO Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät
zen (BayRS 2210-8-2-K) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus fol
gende Verordnung: 

§1 

Die Verordnung über die Vergabe von Studien
plätzen durch die Hochschulen - Hochschulverga
beverordnung - HSchVV - (BayRS 2210-8-2-2-K), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Mai 1985 
(GVBI S. 150), wird wie folgt geändert: 

In der Anlage 1 Buchstabe b "Fachhochschul
studiengänge" wird beim Studiengang Informatik 
in die Spalte für die Fachhochschule Nürnberg die 
Ziffer ,,1" eingefügt. . 

§2 

IDiese Verordnung tritt am 1. Juni 1985 in Kraft. 
2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 1985/86. 

München, den 31. Mai 1985 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

LV.Dr. Berghofer-Weichner 
Staatssekretärin 

Diese Verordnung wurde berei ts im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 23 vom 
7.Juni 1985 bekanntgemacht. 
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